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GESETZESVORHABEN

Gesetz über die Selbstbestimmung  
in bezug auf den Geschlechtseintrag
| Das neue Gesetz über die Selbstbestimmung in Bezug auf den Geschlechtseintrag (SBGG) 
soll trans-, intergeschlechtlichen und nichtbinären Personen erleichtern, ihren Geschlecht-
seintrag ändern zu lassen. Die Bundesregierung hat jetzt einen entsprechenden Entwurf  
vorgelegt. |

Das Selbstbestimmungsgesetz soll es für transgeschlechtliche, intergeschlechtliche und nicht-
binäre Menschen einfacher machen, ihren Geschlechtseintrag im Personenstandsregister und 
ihre Vornamen ändern zu lassen. Die Änderung soll in Zukunft durch eine Erklärung gegenüber 
dem Standesamt vorgenommen werden können. Eine gerichtliche Entscheidung über die  
Antragstellung soll nicht mehr erforderlich sein. Auch die Notwendigkeit zur Einholung zweier 
Sachverständigengutachten soll entfallen. Das Gesetz soll an die Stelle des Transsexuellenge-
setzes (TSG) von 1980 treten. Es trifft keine Regelungen zu geschlechtsangleichenden medizini-
schen Maßnahmen.
 
Hintergrund: Das Grundgesetz schützt auch das Recht auf geschlechtliche Selbstbestimmung. 
Das hat das Bundesverfassungsgericht (BVerfG) wiederholt klargestellt. Durch das Selbstbe-
stimmungsgesetz soll die Verwirklichung dieses Rechts erleichtert werden. Nach dem gelten-
den TSG setzt die Änderung des Geschlechtseintrags die Einholung von zwei Sachverständigen-
gutachten und eine gerichtliche Entscheidung voraus. Diese Vorgaben empfinden viele  
Betroffene als entwürdigend. Das Verfahren ist außerdem langwierig und kostspielig. Auch die 
Begutachtenden selbst äußern sich zunehmend skeptisch in Bezug auf die Begutachtungs-
pflicht. Der deutsche Psychotherapeutentag hat sich dafür ausgesprochen, eine Änderung über 
eine Erklärung beim Standesamt zu regeln und den Geschlechtseintrag im Wesentlichen nur 
vom Geschlechtsempfinden der antragstellenden Person abhängig zu machen.

Das Selbstbestimmungsgesetz kann erst in Kraft treten, wenn der Deutsche Bundestag das 
Gesetz beschlossen hat. Eine Zustimmung des Bundesrats ist nicht erforderlich. Konkrete Zeit-
angaben hat die Bundesregierung nicht gemacht. Die Entscheidung liegt beim Deutschen Bun-
destag. Der Gesetzentwurf sieht ein Inkrafttreten am 1.11.2024 vor.

Quelle | Bundesministerium der Justiz, Gesetz über die Selbstbestimmung in Bezug auf den Geschlechtseintrag und zur 
Änderung weiterer Vorschriften, Entwurf, letzte Aktualisierung vom 31.8.2023

KINDESWOHL

Widerrechtliches Verbringen des Kindes ins eu-ausland
| Das Gericht des Mitgliedstaats der EU, in dem das Kind seinen gewöhnlichen Aufenthalt 
hatte, kann trotz Zuständigkeit für die Entscheidung über das Sorgerecht in Ausnahmefällen 
die Verweisung des Falls an ein Gericht des Mitgliedstaats beantragen, in den das Kind ver-
bracht wurde. Das Kind muss jedoch eine besondere Bindung zu dem anderen Mitgliedstaat 
haben, das Gericht dieses anderen Mitgliedstaats muss den Fall besser beurteilen können 
und die Verweisung muss dem Wohl des Kindes entsprechen. So hat es jetzt der Europäische 
Gerichtshof (EuGH) entschieden. |
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das war geschehen
Ein slowakisches Paar, das mit seinen beiden Kindern in Österreich wohnhaft war, trägt auf-
grund einer Trennung einen Rechtsstreit über das Sorgerecht für die Kinder und deren Wohnort 
aus. Da die Mutter die Kinder zu sich in die Slowakei gebracht hatte, beantragte der Vater nach 
dem Haager Übereinkommen über die internationale Kindesentführung bei einem slowaki-
schen Gericht die Rückführung der Kinder zu ihm nach Österreich. Da die Eltern bisher das 
gemeinsame Sorgerecht hatten, beantragte der Vater bei einem österreichischen Gericht  
außerdem, ihm das alleinige Sorgerecht zu übertragen. Die Mutter der Kinder beantragte bei 
diesem österreichischen Gericht, dass es ein slowakisches Gericht ersuchen möge, sich hin-
sichtlich des Sorgerechts für die Kinder für zuständig zu erklären. Das österreichische Gericht 
gab diesem Antrag statt, wogegen der Vater einen sog. Rekurs erhob.

Österreichisches Gericht rief den europäischen Gerichtshof an
Vor diesem Hintergrund hat das österreichische Rekursgericht den EuGH ersucht, die  
„Brüssel-IIa-Verordnung“ auszulegen, die auf Unionsebene Zuständigkeitsregeln u. a. für  
Sorgerechtsangelegenheiten festlegt. Nach dieser Verordnung sind für die Entscheidung eines 
Sorgerechtsstreits grundsätzlich die Gerichte des Mitgliedstaats zuständig, in dem das Kind 
zum Zeitpunkt der Anrufung des Gerichts seinen gewöhnlichen Aufenthalt hat. Aufgrund ihrer 
räumlichen Nähe sind diese Gerichte nämlich im Allgemeinen am besten in der Lage, die zum 
Wohl des Kindes zu erlassenden Maßnahmen zu beurteilen. Bei einem widerrechtlichen Ver-
bringen des Kindes bleiben jedoch grundsätzlich die Gerichte des Mitgliedstaats zuständig, in 
dem das Kind unmittelbar vor dem Verbringen seinen gewöhnlichen Aufenthalt hatte, und zwar, 
um von einem derartigen Verbringen abzuschrecken.

In Ausnahmefällen kann das Gericht eines Mitgliedstaats, das in der Hauptsache für die Ent-
scheidung über das Sorgerecht zuständig ist, gemäß dieser Verordnung die Verweisung des 
Falls an ein Gericht eines anderen Mitgliedstaats beantragen, zu dem das Kind eine besondere 
Bindung hat, wenn dieses Gericht den Fall besser beurteilen kann und dies dem Wohl des  
Kindes entspricht. Im vorliegenden Fall stellt sich die Frage, ob diese Möglichkeit auch dann 
besteht, wenn das Kind widerrechtlich verbracht wurde.

So sieht es der europäische Gerichtshof
Der EuGH bejahte diese Frage: Das Gericht eines Mitgliedstaats, das in der Hauptsache für die 
Entscheidung über das Sorgerecht zuständig ist, da das Kind unmittelbar, bevor es von einem 
Elternteil in einen anderen Mitgliedstaat verbracht wurde, seinen gewöhnlichen Aufenthalt in 
diesem Mitgliedstaat hatte, kann in Ausnahmefällen die Verweisung des Falls an ein Gericht 
dieses anderen Mitgliedstaats beantragen. Dies setzt voraus, dass das Kind eine besondere 
Bindung zu diesem anderen Mitgliedstaat hat, dass das andere Gericht nach Ansicht des  
zuständigen Gerichts den Fall besser beurteilen kann und dass die Verweisung dem Wohl des 
Kindes entspricht. Diese kumulativen Voraussetzungen sind abschließend.

es ist zu klären, ob Kindesentführung vorliegt
Bei der Prüfung der letzten beiden Voraussetzungen muss das zuständige Gericht jedoch  
berücksichtigen, ob gemäß dem Haager Übereinkommen über die internationale Kindesentfüh-
rung ein Verfahren zur Rückgabe dieses Kindes anhängig ist, das in dem Mitgliedstaat, in den 
das Kind widerrechtlich verbracht wurde, noch nicht rechtskräftig entschieden wurde. Das  
zuständige Gericht muss dabei gemäß den Bestimmungen des Haager Übereinkommens insbe-
sondere berücksichtigen, dass es den Gerichten des anderen Mitgliedstaats so lange unmöglich 
ist, eine dem Kindeswohl entsprechende Sachentscheidung über das Sorgerecht zu treffen, bis 
das mit dem Antrag auf Rückgabe des Kindes befasste Gericht dieses Mitgliedstaats zumindest 
über diesen Antrag entschieden hat.

Quelle | EuGH, Urteil vom 13.7.2023, C-87/22 | TT, PM 127/23
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POSTMORTALE VATERSCHAFTSFESTSTELLUNG

erben müssen nicht zahlen
| Erben sind nicht am Gerichtsverfahren zu beteiligen, wenn die Vaterschaft eines Verstorbe-
nen festgestellt werden soll. Auf jeden Fall dürfen sie aber nicht mit den Verfahrenskosten 
belastet werden, sollten sie dennoch beteiligt werden. So sieht es das Oberlandesgericht 
(OLG) Schleswig. |

Komplizierte Familiensituation
Die Hinterbliebenen stritten um die Kosten eines Vaterschaftsfeststellungsverfahrens. Der Erb-
lasser hatte eine Witwe, deren Tochter und zwei weitere Kinder von anderen Frauen hinterlas-
sen. Eine weitere Frau beantragte nun, festzustellen, der Verstorbene sei ihr Vater gewesen, um 
Pflichtteilsansprüche geltend zu machen. Die Witwe wollte, dass die Frau hierfür einen Nach-
weis erbringt. Das Amtsgericht (AG) beteiligte diese Frau, deren Mutter und die o. g. vier Erben 
am Verfahren.

Vaterschaftsfeststellung eindeutig
Die Vaterschaftsstellung ergab, dass die Frau die Tochter des Erblassers war. Das AG meinte 
dann, dass allein die o. g. Erben die Kosten dieses Verfahrens tragen müssten. Doch die Erben 
wehrten sich dagegen – mit Erfolg.

Das OLG: Die Erben müssen Kosten der Vaterschaftsfeststellung nicht tragen, sondern Mutter 
und Tochter jeweils zur Hälfte. Das AG durfte die übrigen Familienmitglieder nicht zum Verfah-
ren hinzuziehen. Den Erben fehle es an einem unmittelbaren Interesse am Ausgang der Sache. 
Das Gericht erwähnte noch, dass die Tochter als Erwachsene rund 15 Jahre Zeit gehabt hatte, 
die Vaterschaft zu Lebzeiten ihres Vaters klären zu lassen. Ihre Mutter wiederum habe es unter-
lassen, rechtzeitig vor der Volljährigkeit der Tochter das Jugendamt für eine kostengünstige 
Feststellung hinzuzuziehen.

Quelle | OLG Schleswig, Beschluss vom 1.6.2023, 8 WF 50/23

ORDNUNGSGELD

Wenn ein elternteil umgangsregelungen verhindert …
| In Familiensachen wird oft besonders heftig gestritten. Gerade in Umgangssachen sind die 
Eltern häufig nicht bereit, zugunsten des Rechts der Kinder auf Umgang flexibel zu agieren. 
Folge: Bei Verstößen gegen eine gerichtlich gebilligtes Umgangsregelung darf das Gericht 
sog. Ordnungsmittel verhängen. So hat es das Oberlandesgericht (OLG) Celle entschieden. |

Die Eltern hatten eine familiengerichtlich genehmigte Vereinbarung zum Umgang getroffen. 
Darin war u. a. geregelt, dass der Vater samstags mit seinen Söhnen telefonieren darf. Dies 
verhinderte die Mutter jedoch.

Der Vater beantragte erstinstanzlich zunächst erfolglos, ein Ordnungsgeld gegen die Mutter 
festzusetzen. Das OLG gab ihm jedoch Recht. Es stellte sogar klar: Ordnungsmittel können auch 
bei beiderseitigen Verfehlungen der Eltern verhängt werden. Denn in einer solchen Situation ist 
darauf zu achten, dass gerichtliche Regelungen eingehalten werden. Sonst wären solche obso-
let. Im Rahmen vereinbarter Telefonate muss der Umgangspflichtige nicht nur sicherstellen, 
dass das Kind erreichbar ist. Er muss auch für eine ungestörte Umgebung bzw. Atmosphäre 
sorgen, in der eine gute Verständigung möglich ist.

Quelle | OLG Celle, Beschluss vom 16.2.2023, 10 WF 168/22, Abruf-Nr. 235051 unter www.iww.de


